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Erster Teil: Grundlagen der Kommunalverfassung

§ 1 Selbstverwaltung

(1) Die Gemeinden, die Samtgemeinden, die Landkreise und die Region
Hannover (Kommunen) verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung mit dem Ziel, das Wohl ihrer Einwohne-
rinnen und Einwohner zu fördern.

(2) In die Rechte der Kommunen darf nur durch Rechtsvorschrift eingegrif-
fen werden.

§ 2 Gemeinden, Samtgemeinden

(1) Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staates.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften und im Sinne des Arti-
kels 57 Abs. 3 der Niedersächsischen Verfassung in ihrem Gebiet die aus-
schließlichen Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit Rechts-
vorschriften nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.

(3) Die Samtgemeinden sind Gemeindeverbände.

§ 3 Landkreise, Region Hannover

(1) Die Landkreise und die Region Hannover sind Gemeindeverbände und
Gebietskörperschaften.

(2) 1Die Landkreise und die Region Hannover sind, soweit in Rechtsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist, in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen
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Aufgaben, die von überörtlicher Bedeutung sind oder deren zweckmäßige Er-
füllung die Verwaltungs- oder Finanzkraft der ihnen angehörenden Gemein-
den und Samtgemeinden übersteigt. 2Sie unterstützen die ihnen angehören-
den Gemeinden und Samtgemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und
sorgen für einen angemessenen Ausgleich der Gemeindelasten.
(3) Die für Landkreise geltenden Regelungen anderer Rechtsvorschriften
sind auf die Region Hannover entsprechend anzuwenden, soweit nichts
anderes bestimmt ist.

§ 4 Aufgabenerfüllung der Kommunen

1Die Kommunen erfüllen ihre Aufgaben im eigenen oder im übertragenen
Wirkungskreis. 2Sie stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für
ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen,
sportlichen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereit.

§ 5 Eigener Wirkungskreis

(1) Zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen gehören
1. bei den Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft,
2. bei den Samtgemeinden die Aufgaben, die sie nach § 98 Abs. 1

Sätze 1 und 2 für ihre Mitgliedsgemeinden erfüllen,
3. bei den Landkreisen und der Region Hannover die von ihnen freiwillig

übernommenen Aufgaben und
4. bei allen Kommunen die Aufgaben, die ihnen aufgrund von Artikel 57

Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung durch Rechtsvorschrift als
Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen
sind.

(2) Im eigenen Wirkungskreis sind die Kommunen nur an die Rechtsvor-
schriften gebunden.

(3) 1Die Landkreise können von kreisangehörigen Gemeinden und Samt-
gemeinden freiwillig übernommene Aufgaben und Einrichtungen mit deren
Zustimmung übernehmen. 2In den Fällen des § 98 Abs. 1 Satz 2 ist auch
die Zustimmung der Mitgliedsgemeinden erforderlich. 3Ohne Zustimmung
der beteiligten Gemeinden und Samtgemeinden können diese Aufgaben
und Einrichtungen von Landkreisen übernommen werden, wenn dies not-
wendig ist, um einem Bedürfnis der Einwohnerinnen und Einwohner des
Landkreises in einer dem öffentlichen Wohl entsprechenden Weise zu ge-
nügen. 4Die Übernahmebedingungen werden von den Beteiligten verein-
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bart. 5Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so werden die Übernah-
mebedingungen von der Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt.

(4) 1Aufgaben, die die Landkreise wahrnehmen, sollen den kreisangehöri-
gen Gemeinden und Samtgemeinden auf deren Antrag überlassen wer-
den, wenn diese die Aufgaben in einer dem öffentlichen Wohl entsprechen-
den Weise erfüllen können und wenn hierdurch die zweckmäßige Erfüllung
der Aufgaben des Landkreises im Übrigen nicht gefährdet wird. 2Absatz 3
Sätze 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 6 Übertragener Wirkungskreis

(1) 1Zum übertragenen Wirkungskreis der Kommunen gehören die staatli-
chen Aufgaben, die ihnen aufgrund von Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung durch Rechtsvorschrift übertragen sind. 2Die Landkreise
und die Region Hannover nehmen die Aufgaben der unteren Verwaltungs-
behörden wahr, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Die Kommunen erfüllen die Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses nach Weisung der Fachaufsichtsbehörden. 2Ihnen fließen die mit die-
sen Aufgaben verbundenen Erträge zu.

(3) 1Die Kommunen sind zur Geheimhaltung derjenigen Angelegenheiten
verpflichtet, deren Geheimhaltung allgemein vorgeschrieben oder im Ein-
zelfall von der dazu befugten staatlichen Behörde angeordnet ist. 2Verwal-
tungsvorschriften, die dazu dienen, die Geheimhaltung sicherzustellen,
gelten auch für die Kommunen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(4) Hat eine Kommune bei der Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises eine Maßnahme aufgrund einer Weisung der Fachaufsichtsbe-
hörde getroffen und wird die Maßnahme aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen aufgehoben, so erstattet das Land der Kommune alle notwendigen
Kosten, die ihr durch die Ausführung der Weisung entstanden sind.

§ 7 Organe der Kommunen

(1) Organe der Kommunen sind die Vertretung, der Hauptausschuss und
die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte.

(2) Die Organe tragen folgende Bezeichnungen:
1. in Gemeinden: Rat, Verwaltungsausschuss und Bürgermeisterin oder

Bürgermeister,
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2. in großen selbständigen und in kreisfreien Städten: Rat, Verwaltungs-
ausschuss und Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister,

3. in Samtgemeinden: Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und
Samtgemeindebürgermeisterin oder Samtgemeindebürgermeister,

4. in Landkreisen: Kreistag, Kreisausschuss und Landrätin oder Landrat
sowie

5. in der Region Hannover: Regionsversammlung, Regionsausschuss
und Regionspräsidentin oder Regionspräsident.

§ 8 Gleichstellungsbeauftragte

(1) 1Kommunen, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind,
haben eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. 2Die Gleichstellungs-
beauftragten der Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000
Einwohnerinnen und Einwohnern, der Landkreise und der Region Hanno-
ver sind hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit zu beschäftigen.

(2) 1Die Vertretung entscheidet über die Berufung und Abberufung der haupt-
beruflich beschäftigten Gleichstellungsbeauftragten; für die Abberufung ist
die Mehrheit der Mitglieder der Vertretung erforderlich. 2Betreffen die in § 107
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 genannten Beschlüsse Be-
schäftigte, die das Amt der Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich inne-
haben oder hierfür vorgesehen sind, so ist ausschließlich die Vertretung zu-
ständig. 3Der Hauptausschuss kann eine ständige Stellvertreterin der
hauptberuflich beschäftigten Gleichstellungsbeauftragten bestellen; die Be-
stellung weiterer Stellvertreterinnen ist für abgegrenzte Aufgabenbereiche
zulässig. 4Die Gleichstellungsbeauftragte soll vor der Bestellung gehört wer-
den. 5Ist eine ständige Stellvertreterin nicht bestellt, so soll der Hauptaus-
schuss eine andere Beschäftigte mit der Wahrnehmung der Geschäfte be-
auftragen, wenn die Gleichstellungsbeauftragte voraussichtlich länger als
sechs Wochen an der Ausübung ihres Amtes gehindert ist; die Amtszeit der
vorübergehenden Stellvertreterin endet zu dem Zeitpunkt, an dem die Gleich-
stellungsbeauftragte ihre Tätigkeit wieder aufnimmt.

(3) In Samtgemeinden und in Gemeinden, in denen die Gleichstellungsbe-
auftragte nicht hauptberuflich tätig ist, regelt die Vertretung durch Satzung
die Berufung und Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten sowie deren
Stellvertretung; die Regelungen sollen dem Absatz 2 entsprechen.

(4) 1Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern erhalten jährlich vom Land einen finanziellen Ausgleich für
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die Beschäftigung hauptberuflicher Gleichstellungsbeauftragter in Höhe von
insgesamt 1 620 140 Euro; abweichend von Halbsatz 1 beträgt im Jahr 2016
die Höhe des finanziellen Ausgleichs 270 023 Euro. 2Satz 1 gilt nicht für kreis-
freie Städte, die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen und große
selbständige Städte. 3Der Betrag nach Satz 1 wird auf die Gemeinden und
Samtgemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt; er wird zum 20. Juni eines je-
den Jahres ausgezahlt. 4Die §§ 19 und 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) gelten entspre-
chend.

§ 9 Verwirklichung der Gleichberechtigung

(1) 1Die Absätze 2 bis 6 gelten für hauptberuflich beschäftigte Gleichstel-
lungsbeauftragte. 2Ist die Gleichstellungsbeauftragte nicht hauptberuflich
tätig, so regelt die Vertretung die Aufgaben, Befugnisse und Beteiligungs-
rechte der Gleichstellungsbeauftragten durch Satzung. 3Die Regelungen
sollen den Absätzen 2 bis 6 entsprechen.
(2) 1Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern zu verwirklichen. 2Sie wirkt nach Maßgabe
der Absätze 4 und 5 an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und
Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen
und Männern in der Gesellschaft haben. 3Die Gleichstellungsbeauftragte
kann zur Verwirklichung der in Satz 1 genannten Zielsetzung Vorhaben
und Maßnahmen anregen, die Folgendes betreffen:
1. die Arbeitsbedingungen in der Verwaltung,
2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentli-

chen Dienstes der Kommune oder
3. bei Gemeinden und Samtgemeinden Angelegenheiten der örtlichen

Gemeinschaft, bei Landkreisen und der Region Hannover Angelegen-
heiten im gesetzlichen Aufgabenbereich.

4Die Vertretung kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufgaben
zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern übertra-
gen. 5Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Vertretung hierfür Vor-
schläge unterbreiten.
(3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Hauptverwaltungs-
beamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten unterstellt. 2Bei der rechtmä-
ßigen Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht weisungsgebunden.
(4) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen Sitzungen der Vertretung,
des Hauptausschusses, der Ausschüsse der Vertretung, der Ausschüsse
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